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(3) Für den Betrieb von Eisen-, Stahl- und Temper
gießereien, Hochöfen-, Stahl- und Puddelwerken bedarf 
es der Erlaubnis und der Bescheinigung nach § 11 nicht.

(4) Händler, die die Gegenstände im kleinen erwerben, 
um sie als Metall weiterzuveräußern, dürfen das Ein
schmelzen nicht betreiben noch Einrichtungen unterhal
ten, die ein Einschmelzen der erworbenen Gegenstände 
ermöglichen.

(5) Unedle Metalle im Sinne dieses Gesetzes sind alle 
Metalle und Metallegierungen einschließlich Eisen und 
Stahl und deren Legierungen, mit Ausnahme von Gold, 
Silber, Platin, der Platinmetalle und der Legierungen 
der genannten Metalle. Ausgenommen sind ferner 
Eisen- und Stahlschrott, Eisengußbruch und alle ande
ren Arten von Eisen- und Stahlabfällen einschließlich 
der verzinnten und verzinkten Abfälle.

§ 5
Es ist verboten, Gegenstände der im § 1 bezeichneten 

Art von Minderjährigen zu erwerben.

§ 6
(1) In dem Gewerbebetriebe müssen Bücher geführt 

werden, in denen sämtliche Erwerbungen im einzelnen 
fortlaufend numeriert sofort nach Abschluß des Ge
schäfts mit Tinte oder Tintenstift einzutragen und nach 
Ort, Zeit, Art, Gewicht, Preis oder Gegenleistung sowie 
nach der Person des Veräußerers (Name, Familienstand, 
Wohnung, Alter, Beruf oder Gewerbe) nachzuweisen 
sind. Von allen Veräußerern, die ihm nicht zweifelsfrei 
bekannt sind, muß sich der Erwerber einen amtlichen 
Ausweis über ihre Person vorlegen lassen.


